Der Vorstand hat die Durchfiihrungsbestimmung am 17.06.2024 genehmigt

Durchfihrungsbestimmungen

far die D-Junioren-Talenteliga des Thiuringer FuR3ball-Verbandes

(giiltig ab 01.07.2024)

A. Grundsatze

1.

Der Tharinger Ful3ball-Verband (TFV) organisiert den Spielbetrieb auf der Grund-
lage des § 7 (1) der Jugendordnung des TFV im Bereich der D-Junioren zuséatz-
lich in einer Talenteliga. Zweck der Talenteliga ist die Talentférderung fur D-Junio-
renmannschaften leistungsorientiert arbeitender Vereine

Fur die Talenteliga gelten die Bestimmungen des TFV, sofern die nachfolgenden
Durchfiihrungsbestimmungen nichts anderes festlegen.

Die Absicht zur Teilnahme an der Talenteliga ist jahrlich durch eine schriftliche Mel-
dung bis zur Meldefrist an den Jugendausschuss des TFV zu erklaren.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Talenteliga hat jeweils fiir ein Spieljahr Gul-
tigkeit und erlischt nach Ende des Spieljahres automatisch.

Der Meldung ist die schriftliche Bereitschaftserklarung zur Anerkennung dieser
Durchfuhrungsbestimmungen sowie die bestatigten Nachweise der Erfullung der

Zulassungsvoraussetzungen beizufligen.

. Bewerbung und Zulassunq

1. Die Talenteliga besteht aus maximal 12 Mannschaften.

Sofern sich mehr als 12 Mannschaften bewerben, welche die Zulassungsvoraus-
setzungen erfillen, entscheidet der Jugendausschuss des TFV Uber die Teil-
nahme. Dazu wird insbesondere das sportliche Abschneiden der letzten drei Jahre
in der Verbandsliga als Kriterium herangezogen.

Meldefrist fur die Talenteliga entsprechend Punkt A.3 ist jeweils der 15.04. Der Ju-
gendausschuss des TFV kann in begriindeten Fallen davon abweichende Festle-
gungen treffen.

Meldet ein Verein mehrere Mannschaften zur Teilnahme an der Talenteliga, ent-
scheidet der Jugendausschuss des TFV Uber die Teilnahme.

Eine Teilnahme einer weiteren Mannschatft eines Vereins an der Talenteliga ist je-
doch nur mdglich, wenn die Maximalanzahl der Mannschaften nach Punkt B. 1

noch nicht erreicht ist.


Der Vorstand hat die Durchführungsbestimmung am 17.06.2024 genehmigt


4. Um den Zweck der Talentférderung zu entsprechen und die Qualitat des Wettbe-
werbs sicherzustellen, ist die Teilnahme an die Erfillung von leistungsbezogenen
Kriterien gebunden:

e Vereine, die sich um die Teilnahme bewerben, missen ein vom DFB anerkann-
tes Nachwuchsleistungszentrum fiihren.

oder

e Ein Verein, der kein anerkanntes Nachwuchsleistungszentrum fuhrt, kann sich
um die Teilnahme bewerben, wenn er zum Zeitpunkt der Bewerbung folgende

Kriterien erfullt:

a. Der Verein fuhrt im Altersbereich der E- bis A-Junioren in jeder Altersklasse
eigenstandige Mannschaften im Wettspielbetrieb (im D-Juniorenbereich
mindestens zwei).

Spielgemeinschaften kénnen nicht angerechnet werden.

b. Der Verein ist im laufenden Spieljahr in den Altersklassen der C- bis A-Juni-
oren mit mindestens zwei Mannschaften im Landesspielbetrieb oder einer
hoheren Spielklasse vertreten.

c. Der Verein stellt im laufenden Spieljahr mindestens funf DFB-Stltzpunkt-

spieler.
Ersatzweise kann die nachhaltige leistungsorientierte Talententwicklung wie
folgt anerkannt werden: Mindestens drei Spieler der aktuellen Jahrgange U
13 bis U 16, die jeweils mindestens zwei Jahre beim Bewerberverein aus-
gebildet wurden, sind zu einem DFB-Nachwuchsleistungszentrum gewech-
selt.

d. Der Verein spielt im laufenden Spieljahr mit einer D-Juniorenmannschatft im
Landesspielbetrieb.

o Die verantwortlichen Trainer missen mindestens Inhaber der B-Lizenz sein.

5. Spielgemeinschaften sind in der Talenteliga nicht spielberechtigt. Jugendfdrderver-
eine nach 8 7c der DFB-Jugendordnung bzw. 8 9 der Jugendordnung des TFV
kénnen zugelassen werden, sofern sie die Zulassungsvoraussetzungen erfillen.

6. Die Anerkennung dieser Durchfihrungsbestimmungen ist Zulassungsvorausset-
zung.

7. Fir die Erteilung, die Uberwachung und den Entzug der Berechtigung zur Teil-
nahme an der Talenteliga sowie fur die Erteilung von Auflagen ist der TFV-Jugend-

ausschuss zustandig.



C. Spielberechtigung

1.

Die Spielberechtigung fir die Talenteliga der D-Junioren ergibt sich aus dem § 6
der Jugendordnung des TFV sowie den Regelungen des § 5 der Spielordnung des
TFV.

Der Einsatz von Spielern mit Zweitspielrecht ist moglich. Es sind die Festlegungen
der Jugendordnung 8§ 10 zu beachten.

Ebenso ist der Einsatz von Spielern mit Gastspielrecht moglich. Ein Spieler mit
Gastspielerlaubnis kann in der Talenteliga beliebig oft im Spieljahr eingesetzt wer-
den. Die Gastspielerlaubnis ist bei der TFV-Passstelle zu beantragen. Dem Antrag
ist die Zustimmung des abstellenden Vereins beizufiigen. Maximal durfen pro
Mannschaft bis zu drei Gastspieler eingesetzt werden. Gastspieler, die anderen
Vereinen angehdren und deren Mannschaften ebenfalls am Spielbetrieb der Ta-
lenteliga teilnehmen, sind nicht zulassig.

Der Nachweis der Spielberechtigung erfolgt durch eine vollstandig angelegte digi-
tale Spielberechtigungsliste, gultig nur mit Spielerfoto.

Nach einem Einsatz in einem Spiel der Talenteliga kbnnen Spieler unter Beachtung
der Regelungen des § 27 der Spielordnung des TFV wieder in Spielen einer unter-
klassigen Mannschatft ihres Vereins in der Altersklasse der D-Junioren eingesetzt
werden.

Beim Wechsel innerhalb eines Vereins gelten die Mannschaften der Talenteliga im
Sinne der Spielordnung des TFV 8 27 als hoherklassige Mannschaften, d.h. es
gelten sowohl die festgelegten Fristen beim Wechsel innerhalb eines Vereins als

auch die Festlegungen zum Einsatz von Stammspielern. (§ 27 der SpO des TFV).



D. Spieldurchfihrung

10.
11.

12.

13.

14.

Die Durchfiihrung der Spiele erfolgt grundséatzlich auf Grundlage der Ordnungen
des TFV und nach den Ful3ballregeln des DFB.

Die Spielrunde der Talenteliga wird in Ligaform mit Hin-und Ruckrunde durchge-
fuhrt.

Die Spiele werden im Twin-Modus und / oder auf verkurztem Grol3feld nach den
Ordnungen und Richtlinien des TFV ausgetragen.

Alle Spiele werden immer auf Kleinfeldtore ausgetragen.

Die Spieleranzahl betragt im Twin-Modus 5:1 (5 Feldspieler, 1 Torwart) und bei
verklrztem Grol3feld 8:1 (8 Feldspieler, 1 Torwart).

Die Spieldauer betragt im Twin-Modus 4 x 15 Minuten und auf verkirztem GroR3-
feld: 3 x 25 Minuten.

Bei Spielen im Twin-Modus werden zwei Schiedsrichter am Spieltag angesetzt.
Bei den Spielen kénnen Wechsel von Spielern in Anzahl und Haufigkeit beliebig
erfolgen.

Die Spiele werden grundsatzlich auf Rasen- oder Kunstrasenplatzen durchgefihrt.
Jeder teilnehmende Verein ist verpflichtet, neben einem Rasenplatz einen Kunst-
rasenplatz als Spielstatte bzw. Ausweichplatz zu benennen.

Im DFBnet wird der Wettbewerb als Verbandsligastaffel gefiihrt.

Es ist der elektronische Spielbericht im DFBnet (ESB) anzuwenden. Die weiteren
Festlegungen der Spielordnung des TFV § 14, Ziffer 5 und des § 17 gelten analog.
Ein Staffelsieger sowie Absteiger werden nicht ermittelt.

Die Mannschaften, welche in der Talenteliga nach Abschluss der Spielrunde die
Platze 1, 2 und 3 belegen, spielen zusammen mit den Staffelsiegern der D-Junio-
ren Verbandsliga ein Masterturnier. Die dazu notwendigen Festlegungen regelt der
Jugendausschuss des TFV gesondert.

Vereine, die am Spielbetrieb der Talenteliga teilnehmen, kdnnen unter Vorausset-
zung einer sportlichen Qualifikation mit einer weiteren Mannschatft der D-Junioren
am Spielbetrieb der Verbandsliga teilnehmen.

Die Mannschaften der Talenteliga konnen am Landespokal der D-Junioren teilneh-
men. In diesem Fall ist die Teilnahme weiterer Mannschaften dieses Vereins am
Landespokalwettbewerb gemaR § 22, Ziffer 1 der Spielordnung des TFV nicht

maoglich.





